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LEHRVERTRAG
(i. S. Art. 44, GVD Nr. 81/2015 und Art. 19, L.G. Nr. 12/2012)
Zwischen Herrn / Frau …………….., geb. am ………… in ………., gesetzlicher Vertreter der …………. mit Sitz in ……………………, Steuernummer …………………;
Angewandter Kollektivvertrag: NKV ……………….. und lokale Abkommen vom ……………. sowie ……………….  (unterzeichnet von ………………………………..); 
als Arbeitgeber 

und Herrn / Frau …………………, geboren am …………… in ………….. und wohnhaft in ……………., Steuernummer …………………….;
Studientitel: 

(z.B.: Mittelschuldiplom, Diplom einer Berufsfachschule oder Lehranstalt, Oberschuldiplom, Universitätsabschluss usw.)

Bildungsguthaben:

(z.B.: im Rahmen der universitären Ausbildung, andere Bescheinigungen über erworbene Kompetenzen und Arbeitserfahrungen usw.)
als Lehrling 
wird folgender Lehrvertrag für die berufsspezialisierende Lehre im Sinne des Art. 44, GVD Nr. 81/2015, des Art. 19, L.G. Nr. 12/2012, des gesamtstaatlichen Kollektivvertrages für …………………. sowie des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1058/2015 abgeschlossen:

	1. 
	Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter als …………………….. umfassend auszubilden oder durch qualifizierte Mitarbeiter ausbilden zu lassen;
Name des Ausbildners bzw. Tutors: ………………….


	    2.
	Die Lehrzeit entspricht der vom Kollektivvertrag vorgesehenen Dauer und beträgt insgesamt …… Monate. 
2.1 Die Dauer des Lehrvertrages wird gekürzt:

a) um ……… Monate aufgrund eines vorherigen Lehrverhältnisses für dasselbe Berufsbild/Funktion. 
b) um ……... Monate aufgrund bereits erworbener berufsspezifischer Kompetenzen des Lehrlings durch Arbeitserfahrung oder die Frequenz von Schulen oder Kursen.
Die restliche Dauer des Lehrvertrages beträgt daher ……… Monate.


	3.
	Das Lehrverhältnis beginnt am ………….. und wird voraussichtlich am ……….. beendet.



	4.
	Die Arbeitszeit wird bestimmt durch die Notwendigkeiten am Arbeitsplatz und der Position des Lehrlings. Die Arbeitszeitregelung richtet sich gemäß den Bestimmungen des GVD Nr. 66/2003. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt dabei mindestens 40 Stunden.

Es gilt normalerweise die 5 Tage-Woche von Montag bis Freitag. Die Kernarbeitszeiten ………. sind normalerweise von ……… bis …… sowie von …… bis ….. Uhr, dies vorbehaltlich objektiv erforderlicher Notwendigkeiten in Zeiträumen, die entweder mehr oder weniger arbeitsintensiv sind. Der Lehrling verpflichtet sich auch, sofern geschäftsbedingt erforderlich, an Feiertagen zu arbeiten.

Im Sinne der kollektivvertraglichen Verpflichtungen können jährlich bis zu ….. Überstunden gearbeitet werden. Eventuelle Überstunden können, sofern sie mit dem Gegenstand des Lehrvertrages vereinbar sind, von volljährigen Lehrlingen gearbeitet werden. Die Entlohnung ist dabei folgende:

- Zuschlag von …… Prozent ab der 41. Wochenstunde (Überstunden);

- Zuschlag von …… Prozent für Feiertags- oder Sonntagsarbeit;

- Zuschlag von …… Prozent für Nachtüberstunden;

- Zuschlag von …………………………..


	5.


	Der Arbeitssitz befindet sich in ………...
 

	6.
	Der Lehrling hat Anspruch auf eine Einstufung und Entlohnung gemäß dem geltenden gesamtstaatlichen Kollektivvertrag und den lokalen Abkommen für …. vom ….. sowie ….. . Die kollektivvertraglichen Bestimmungen sehen dabei eine Einstufung in die Kat. ….. vor. Der monatliche Bruttolohn beträgt derzeit …….. Euro (für 13/14 Monatsgehälter) und setzt sich wie folgt zusammen:

- Grundlohn (inkl. Kontingenzzulage)
€ ……
- Territoriales Lohnelement


€ ……
- …………………………                               € ……
Totale





€ ……
Die Abrechnung erfolgt monatlich wobei die zusätzlichen Monatsgehälter (13. und 14.) im Dezember und Juni ausbezahlt werden.
Vertragsklausel für Anzahlungen auf zukünftige Lohnerhöhungen. Der gewährte Übertarif, auch zukünftiger, kann mit sämtlichen zukünftigen Erhöhungen des nationalen oder provinzialen Kollektivvertrages sowie bei Umstufungen oder sonstigen Lohnerhöhungen (Dienstalterszulage, Zusatzrentenfonds, usw.) bis zu seinem Gegenwert kompensiert werden.

Was die Abfertigung betrifft, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 297/1982 (Art. 2120 BGB – codice civile) und des Kollektivvertrages verwiesen. Im Sinne der Reform der Abfertigung und gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertr. Dekretes Nr. 252/2005 ist innerhalb von 6 Monaten nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eine Entscheidung für die Verwendung der Abfertigung zu treffen.

Das Gehalt wird monatlich nach erfolgtem Einbehalt der gesetzlich und kollektivvertraglich vorgesehenen Abzüge zu Lasten des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin (beitragsrechtlicher und steuerrechtlicher Natur) ausbezahlt, und zwar durch Banküberweisung innerhalb des …….. im Folgemonat auf den Abrechnungszeitraum.

Der Lehrling kann folgende „Fringe Benefits“ beanspruchen, welche kollektivvertraglich vorgesehen sind:

-
Zusatzkrankenversicherung für Arbeitnehmer („……..……..“);

-
Zusatzrentenversicherung („……..“ oder Laborfonds);



	7.
	Die Probezeit beträgt ……….. Arbeitstage. Während dieser Zeit kann das Lehrverhältnis von jeder der beiden Vertragsparteien ohne Einhaltung der Kündigungsfrist aufgelöst werden.

 

	8.
	Der Lehrling hat Anspruch auf einen kalenderjährlichen Erholungsurlaub sowie Freistunden entsprechend den Vorgaben des Tarifvertrages des Bereiches für den …… (derzeit …. Tage Ferien wobei die Arbeitswoche mit .. Tagen berechnet wird und auf insgesamt …. bezahlte Freistunden sowie ….. Stunden für abgeschaffte Feiertage bei einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis). 

Der Urlaub ist in Abstimmung mit der Geschäftsführung und unter Berücksichtigung der positionsspezifischen Gegebenheiten in Anspruch zu nehmen.

Sofern die rechtlichen Voraussetzungen bestehen hat der Lehrling Anspruch auf folgende bezahlte Freistellungen: Mutterschaft/Vaterschaft, Heiratsurlaub, Elternurlaub, Stillstunden, Freistellung für die Betreuung von Personen mit einer Behinderung, Studiengründe, Gewerkschaftsversammlung oder Gewerkschaftstätigkeit, Ableben oder schwere Krankheit des Ehepartners oder eines Verwandten innerhalb des zweiten Grades oder eines zusammen lebenden Familienmitglieds, für politische Mandate und als Wahlhelfer, Blut- und Knochenmarkspende, geschlechtsbezogene Gewalt, Bergrettungs- und Zivilschutzeinsätze.

Die vorher angeführten Freistellungen stehen gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zu. Sie können aufgrund der gesetzlichen, kollektivvertraglichen (inklusive der vorgesehenen Vorankündigungsfrist sowie der vorzulegenden Unterlagen) oder von der in der internen Dienstordnung vorgesehenen Regelung beansprucht werden. 


	9.
	Für die Ausbildung ist der gültige Ausbildungsrahmen gemäß den Bestimmungen des Nationalen Kollektivvertrages sowie des lokalen Abkommens vom ……. für beide Vertragspartner verbindlich. 

 

	9.1
	Gemäß den geltenden Bestimmungen zur berufsspezialisierenden Lehre i. S. Art. 44, GVD Nr. 81/2015, L.G. Nr. 12/2012, Art. 19, sowie den kollektivvertraglichen Vereinbarungen verpflichtet sich der Arbeitgeber zu einer betrieblichen Ausbildung von insgesamt …. Stunden (durchschnittlich …. Stunden pro Lehrjahr). Diese berufsspezialisierende Ausbildung wird durch die öffentlichen Ausbildungsstunden integriert (Art. 44, Absatz 3, GVD Nr. 81/2015). Gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1058/2015 beträgt dieser öffentliche Ausbildungsrahmen, für allgemein bildende und fachübergreifende Ausbildung, 40 Stunden pro Lehrjahr (20 bei Akademikern). Insgesamt beträgt die Ausbildung somit insgesamt ….. Stunden (davon ….. Stunden für allgemein bildende und fachübergreifende Ausbildung). 

Im Rahmen dieser Vorgaben gilt für die Ausbildung der Bildungsplan welcher diesem Lehrvertrag beiliegt und wesentlicher Bestandteil desselben ist.

Die Ausbildung erfolgt über interne und externe Fortbildungseinrichtungen gemäß individuellem Bildungsplan. Sämtliche Kosten der Ausbildung werden dabei vom Arbeitgeber getragen (davon ausgenommen sind die 8 Stunden Pflichtkurs im 1. Lehrjahr durch die Landesberufsschulen) und auch die Zeiträume der Ausbildung werden als normale Arbeitszeit entlohnt.

Der Lehrling nimmt zur Kenntnis, dass er verpflichtet ist:

a)
die Anweisungen des Arbeitgebers bzw. der mit der Ausbildung betrauten Mitarbeiter des Betriebes zu befolgen und die ihm im Rahmen der Ausbildung übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen;

b)
sämtliche Kurse und Ausbildungslehrgänge regelmäßig zu besuchen und dem Arbeitgeber die entsprechenden Zeugnisse und Mitteilungen pünktlich vorzulegen;

c)
jedes Fernbleiben von der externen Ausbildung dem Arbeitgeber mit entsprechender Begründung rechtzeitig mitzuteilen.

d) die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren;




	10.

11.
	Der Arbeitgeber ist verpflichtet die gesetzlichen Vor- und Fürsorgebeiträge sowie die Versicherungsbeiträge gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten an die Versicherungsinstitute Inps und Inail zu bezahlen. Zudem werden die Beiträge an die bilaterale Körperschaft des Bereiches ……….. entrichtet.

Es wird bestätigt, dass das Arbeitsverhältnis fristgerecht dem Arbeitsmarktservice gemeldet worden ist. Für alle Aspekte des Vertragsverhältnisses, die nicht durch Gesetz oder diesen Vertrag geregelt sind, gelten die kollektivvertraglichen Bestimmungen sowie die interne Betriebsordnung und Dienstanweisung. 

	
	……., am …….



	Der Arbeitgeber

_________________________
	Der Lehrling
_________________________




